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Jahreswechsel und 10-Tage-Frist 
Zufluss-/Abflussprinzip
Gemäß § 11 Abs. 2 Einkommensteuer-
gesetz/EStG müssen regelmäßig wieder-
kehrende Ausgaben und Einnahmen, die 
kurze Zeit nach Beendigung eines Kalen-
derjahres getätigt bzw. vereinnahmt wer-
den, regelmäßig dem Kalendervorjahr 
zugerechnet werden, zu dem sie wirt-
schaftlich gehören. Als kurze Zeit gilt ein 
Zeitraum von 10 Tagen nach dem Jahres-
wechsel. Werden beispielsweise Mieter-
träge am 5.1.2023 gutgeschrieben, müs-
sen diese noch dem Kalenderjahr 2022 
zugeordnet und versteuert werden. Eine 
steuerlich wirksame Verlagerung regel-
mäßig wiederkehrender Ausgaben/Ein-
nahmen in das Folgejahr wird demzu-
folge erst bei Zahlung bzw. Vereinnah-
mung nach dem 10.1.2023 erreicht. 

BFH-Rechtsprechung
Soll eine bis zum 10.1.2023 getätigte 
Ausgabe dem Kalendervorjahr 2022 wirt-
schaftlich zugeordnet werden, ist es nach 
dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH, 
Urteil vom 16.2.2022, X R 2/21) weiter 

erforderlich, dass die Zahlung kurze Zeit 
vor Beginn bzw. kurze Zeit nach Been-
digung des Kalenderjahres – also inner-
halb des 10-Tage-Zeitraumes – fällig ist. 
Das Erfordernis der Fälligkeit ist beispiels-
weise – wie im Streitfall – nicht gege-
ben, wenn Umsatzsteuernachzahlungen 
für die Monate Mai und Juni des Kalen-
dervorjahres erst bis zum 10. Januar des 
nachfolgenden Kalenderjahres gezahlt 
werden. Denn diese Steuerforderung war 
schon vor dem Zeitraum 1.1. bis 10.1. fäl-
lig. 

  Fazit
Sollen diverse im Folgejahr getätigte Aus-
gaben oder erhaltene Einnahmen aus 
steuerlichen Gründen in das vorangegan-
gene Kalenderjahr transferiert werden, ist 
darauf zu achten, dass die Fälligkeit in der 
Zeit bis zum 10. Januar des Folgejahres 
liegt. Sollen diverse Ausgaben oder Ein-
nahmen aus dem Kalendervorjahr steuer-
lich erst im Folgejahr erfasst werden, müs-
sen diese Ausgaben/Einnahmen nach 
dem 10. Januar des Folgejahres erfolgen. 

Aufbewahrungsfristen 2022/2023 
Aufbewahrungsfristen 
Gewerbetreibende, bilanzierungspflichti-
ge Unternehmer oder selbstständig Täti-
ge müssen u. a. Bücher, Bilanzen, Inven-
tare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, 
Buchungsbelege mindestens zehn Jahre 
aufbewahren. Empfangene und abgesen-
dete Handels- und Geschäftsbriefe sowie 
sonstige Unterlagen, soweit sie steuerlich 
von Bedeutung sind, müssen mindestens 
sechs Jahre aufbewahrt werden. Die Auf-
bewahrungsfrist beginnt jeweils mit dem 
Schluss des Kalenderjahres, in dem die 
letzte Eintragung im Buch gemacht wor-
den ist oder der Handels- oder Geschäfts-
brief empfangen oder abgesandt worden 
ist, oder – bei Bilanzen – mit Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der Jahresab-
schluss fest- bzw. aufgestellt wurde (§ 147 
Abs. 4 der Abgabenordnung). 

Ablauf der Aufbewahrungsfrist zum 
31.12.2022
Zum Jahreswechsel können Handelsbü-
cher, Inventare, Bilanzen und sämtliche 
Buchungsbelege aus dem Jahr 2012 

vernichtet werden. Voraussetzung ist, 
dass in diesen Dokumenten der letzte 
Eintrag im Jahr 2012 erfolgt ist. Handels- 
oder Geschäftsbriefe, die in 2016 emp-
fangen oder abgesandt wurden sowie 
andere aufbewahrungspflichtige Unterla-
gen aus dem Jahr 2016 und früher kön-
nen ebenfalls vernichtet werden. 

Ausnahme
Eine allgemeine Aufbewahrungspflicht 
besteht unabhängig vom Verstreichen der 
Aufbewahrungsfrist, wenn die Dokumen-
te für die Besteuerung weiterhin von Be-
deutung sind. Lieferscheine müssen nur 
dann aufbewahrt werden, wenn sie einen 
Buchungsbeleg oder Rechnungsbestand-
teil darstellen.

Sachbezugswerte 
2023 

Sozialversicherungsentgelt-
verordnung
Mit der "Dreizehnten Verord-
nung zur Änderung der Sozi-
alversicherungsentgeltverord-
nung" wurden Sachbezugswer-
te für das Jahr 2023 festgelegt. 
Maßgeblich für die Wertebe-
stimmung war der Verbraucher-
preisindex im Zeitraum von Juni 
2021 bis Juni 2022. Die Werte 
spiegeln somit den hohen Infla-
tionsanstieg nur teilweise wider.

Verpflegung
Der monatliche Sachbezugs-
wert für verbilligte oder unent-
geltliche Mahlzeiten beträgt ab 
1.1.2023 € 288,00. Daraus fol-
gend sind für ein Frühstück ka-
lendertäglich € 2,00, für ein Mit-
tag- oder Abendessen kalen-
dertäglich € 3,80 anzusetzen. 
Der kalendertägliche Gesamt-
wert für Verpflegung liegt dem-
nach bei € 9,60.

Unterkunft 
Für freie oder verbilligte Unter-
kunft an Arbeitnehmer beträgt 
der Sachbezugswert ab dem 
1.1.2023 € 265,00. Daraus er-
gibt sich ein kalendertäglicher 
Wert ab dem 1.1.2023 in Höhe 
von € 8,83. Gemäß § 2 Abs. 3 
der Sachbezugsverordnung/
SvEV kann der Wert der Un-
terkunft auch mit dem ortsüb-
lichen Mietpreis bewertet wer-
den, wenn der Tabellenwert im 
Einzelfall nicht zutreffend wäre. 

Steuer- und Sozialversiche-
rungspflicht 
Die vorgenannten Sachbezugs-
werte unterliegen sowohl der 
Steuer- als auch der Beitrags-
pflicht in der Sozialversiche-
rung. ©
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Energiekosten: Finanzämter zeigen sich großzügig  
Steuerliche Billigkeitsmaßnahmen
Die erhebliche Belastung der Unternehmen und privaten 
Haushalte mit den hohen Energiekosten als Folge des Ukra-
ine-Kriegs soll die Finanzämter dazu anhalten, „die ihnen ge-
setzlich zur Verfügung stehenden Handlungsspielräume im 
Interesse der erheblich betroffenen Steuerpflichtigen“ zu nut-
zen. Erleichterungen gibt es für Unternehmen vor allem bei 
den Gewerbesteuervorauszahlungen. Bei der Nachprüfung 
der Voraussetzungen für eine Steuerstundung oder Steuer-
herabsetzung sollen die Finanzämter bei Anträgen, die bis 
31.3.2023 eingehen, keine strengen Anforderungen stellen. 
So lautet der Tenor des Bundesfinanzministeriums im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gemäß 
den BMF-Schreiben vom 5.10.2022 IV A 3 - S 0336/22/10004 
:001 und den gleich lautenden Erlassen vom 20.10.2022 
FM3-G 1460-1/5.

Anpassung der Vorauszahlungen
Finanzämter können Einkommensteuer- und Körperschaft-
steuervorauszahlungen für das Jahr 2022 rückwirkend her-
absetzen und Vorauszahlungen für 2023 niedriger festset-
zen oder ganz aussetzen. Nach dem BMF-Schreiben vom 
5.10.2022 sollen Finanzämter „unter Einbeziehung der aktu-
ellen Situation“ zeitnah entscheiden. In den Fällen, in denen 
die Einkommensteuer- und Körperschaftsteuervorauszahlun-
gen angepasst werden, können auch die Gewerbesteuervor-
auszahlungen geändert werden. Auch eine rückwirkende An-
passung für das Jahr 2022 ist im Rahmen der Ermessensent-
scheidung des Finanzamtes möglich (gleich lautende Erlasse 
vom 20.10.2022). Die betreffenden Gemeinden sind an die 
Festsetzungen des Gewerbesteuermessbetrages der Finanz-
ämter bei der Festsetzung der Vorauszahlungen gebunden. 

Verzicht auf Stundungszinsen 
Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann nach dem BMF-
Schreiben verzichtet werden, sofern der betreffende Steu-
erpflichtige seinen Zahlungspflichten bisher pünktlich nach-
gekommen ist und bislang nicht wiederholt Stundungen und 
Vollstreckungsaufschübe in Anspruch genommen hat. Billig-
keitsmaßnahmen aufgrund der Coronakrise sollen hierbei kei-
ne Berücksichtigung finden, sofern Billigkeitsmaßnahmen für 
einen Zeitraum von nicht mehr als drei Monaten gewährt wor-
den sind.

Gewerbesteuer 
Anträge auf Gewerbesteuerermäßigungen sind grundsätzlich 
an die Gemeinden zu richten. Nur wenn die Festsetzung und 
Erhebung nicht den Gemeinden übertragen worden ist, sind 
Anträge an das zuständige Betriebsstättenfinanzamt zu ad-
ressieren. 
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Fahrten zur Arbeit mit Betriebs-Pkw  

Pauschalbewertung
Für Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte mit einem 
unentgeltlich überlassenen Betriebs-Pkw muss der Arbeit-
geber 0,03 % des Listenpreises des Pkw für jeden Entfer-
nungskilometer als geldwerten Vorteil der Lohnsteuer un-
terwerfen (§ 8 Abs. 2 Satz 3 Einkommensteuergesetz/EStG). 
Diese Pauschalbewertung kommt zur pauschalen 1-%-Re-
gelung für die private Nutzung des Pkw hinzu. Der Pau-
schalsatz unterstellt 180 Fahrten im Jahr. Es kommt nicht 
darauf an, ob der Arbeitnehmer diese Anzahl der Fahrten 
auch tatsächlich durchführt. 

Einzelbewertung
Erklärt der Arbeitnehmer schriftlich, an welchen Tagen (mit 
Datumsangabe) er das betriebliche Kraftfahrzeug tatsäch-
lich für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte genutzt hat, kann alternativ auch eine Einzelbewer-
tung erfolgen. In diesem Fall können alternativ 0,002 % 
des Listenpreises je Entfernungskilometer für höchstens 

180 Tage im Jahr versteuert werden. Eine Einzelbewertung 
lohnt, wenn der Arbeitnehmer die Arbeitsstätte an weniger 
als 180 Tagen im Jahr aufsucht.

Unterjähriger Wechsel 
Bislang erkannte die Finanzverwaltung einen unterjährigen 
Wechsel von der Pauschalbewertung zur Einzelbewertung 
nicht an. Das änderte sich mit dem BMF-Schreiben vom 
3.3.2022 (IV C 5 - S 2334/21/10004 :001 BStBl 2022 I S. 
232). Nach Tz.13 Buchst. f ist eine „rückwirkende Änderung 
des Lohnsteuerabzugs (Wechsel von der 0,03-%-Regelung 
zur Einzelbewertung oder umgekehrt für das gesamte Ka-
lenderjahr) … im laufenden Kalenderjahr und vor Übermitt-
lung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung je-
doch grundsätzlich … möglich“. Der Arbeitnehmer kann auch 
„einheitlich für alle ihm überlassenen betrieblichen Kraft-
fahrzeuge“ im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 
für das gesamte Kalenderjahr zur Einzelbewertung wech-
seln (BMF-Schreiben Tz. 13 Buchst. g). 
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Sozialversicherungs-
rechengrößen 2023 

Beitragsbemessungs- und 
Versicherungspflichtgrenzen 
2023
Die Bundesregierung hat die 
neuen Beitragsbemessungs- 
und Versicherungspflichtgren-
zen in der Sozialversicherungs-
Rechengrößenverordnung  für 
2023 festgelegt. Berechnungs-
grundlage für die neuen Werte 
ist die Veränderung der Brutto-
löhne und -gehälter der Arbeit-
nehmer im vorangegangenen 
Jahr 2021.

Renten- und 
Arbeitslosenversicherung
Die monatliche Beitragsbemes-
sungsgrenze in der allgemei-
nen Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (West) für 2023 
beträgt danach € 7.300,00/
Monat bzw. € 87.600,00/Jahr. 
Die Beitragsbemessungsgren-
ze Ost wird auf € 7.100,00/ 
Monat bzw. € 85.200,00/Jahr 
angehoben. 

Gesetzliche 
Krankenversicherung
Die bundeseinheitlich gelten-
de Versicherungspflichtgren-
ze für die gesetzliche Kran-
kenversicherung beträgt für 
2023 € 66.600,00/Jahr bzw.  
€ 5.550,00 monatlich. Die 
ebenfalls bundeseinheitlich 
geltende Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung 2023 be-
trägt € 59.850,00.

Bezugsgröße
Die Bezugsgröße West beträgt 
€ 3.395,00/Monat. Die Be-
zugsgröße Ost wurde auf mo-
natlich € 3.290,00 festgelegt.

Inflationsausgleichsprämie und  
weitere Entlastungen 
Entlastungspakete
Mit weiteren Entlastungspaketen sol-
len Bürgerinnen und Bürger Finanzhil-
fen für die anhaltend hohe Inflation und 
die hohen Energiekosten erhalten. Bis zu  
€ 65 Mrd. will die Bundesregierung 
hierzu bereitstellen. Wesentlicher Inhalt 
des Entlastungspakets ist die Abmilde-
rung der Besteuerung von Lohn- und 
Gehaltserhöhungen, welche lediglich 
dem Inflationsausgleich dienen. Details 
zur Inflationsbereinigung des progressi-
ven Steuertarifs werden in einem eige-
nen Inflationsausgleichsgesetz geregelt. 
Dieses befindet sich derzeit im Gesetz-
gebungsverfahren.

Steuerfreie Inflationsausgleichsprämie
Im Gesetz zur temporären Senkung des 
Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferun-
gen über das Erdgasnetz (BGBl 2022 I 
S. 1743) ist in § 3 Nr. 11c Einkommen-
steuergesetz/EStG) die Möglichkeit für 
Unternehmen enthalten, jedem Arbeit-
nehmer eine Prämie von einmalig bis 
zu € 3.000,00 steuerfrei und sozialab-
gabenfrei auszuzahlen. Die Leistungen 
können in Form von Geld- oder Sachbe-
zügen erfolgen.

Midijob-Grenze
Mit einer Anhebung der Midijob-Grenze 
von € 1.300,00 auf € 1.600,00 seit dem 

1.10.2022 und auf € 2.000,00 ab dem 
1.1.2023, sollen Arbeitnehmer mit einem 
monatlichen Einkommen bis zu dieser 
Höhe eine Entlastung bei den Beiträgen 
zur Sozialversicherung erhalten.  

Kurzarbeitergeld
Die während der Coronapandemie ein-
geführten Sonderregelungen zum Kurz-
arbeitergeld wurden über den 30.9.2022 
hinaus verlängert. Die Regelung endet 
am 31.12.2022. 

Homeoffice-Regelung dauerhaft
Die mit der Coronapandemie eingeführte 
Homeoffice-Regelung soll entfristet und 
somit dauerhaft gelten. Außerdem wird 
der Maximalbetrag von € 600,00 auf 
€ 1.000,00 erhöht. Arbeitnehmer, die 
zu Hause arbeiten und kein eigenes 
Arbeitszimmer haben, können damit ab 
2023 an insgesamt 200 Homeoffice-
Tagen je € 5,00, maximal bis € 1.000,00 
im Jahr steuerlich geltend machen. 

Weitere geplante Entlastungen
Studierende sollen eine Einmalzahlung 
von € 200,00 erhalten. Außerdem soll 
der Kreis der Wohngeldberechtigten 
auf zwei Millionen Empfänger erweitert 
werden. Diskutiert wird ferner über eine 
Strompreisbremse.
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Grundsteuerabgabefrist verlängert  
Grundsteuererklärung
Anlässlich des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 
10.4.2018 (1 BvL 11/14) und der damit verbundenen Grund-
steuerreform wurden im Frühjahr 2022 über 30 Millionen 
Grund- und Immobilienbesitzer zur Abgabe einer Grundsteu-
ererklärung (Feststellungserklärung) aufgefordert.

Abgabefrist verlängert
Die Abgabefrist begann am 1.7.2022 und war ursprünglich 

bis 31.10.2022 befristet. Experten bemängelten mehrmals 
diese kurze Abgabefrist von vier Monaten. Sie galt für bera-
tene und unberatene Erklärungspflichtige gleichermaßen. 
Nachdem bis zu diesem Stichtag ein großer Teil der abzu-
gebenden Erklärungen noch nicht eingegangen war, verlän-
gerte das Bundesfinanzministerium jetzt die Abgabefrist um 
weitere drei Monate bis 31.1.2023. 

Verlustbescheinigung und Freistellungsaufträge  
prüfen   
Abgeltungsteuer
Kapitalanlagen werden mit einer Kapitalertragsteuer – Ab-
geltungsteuer genannt – von 25 Prozent zzgl. Solidaritäts-
zuschlag belegt. Eine Einkommensteuererklärung für Kapi-
taleinkünfte ist im Regelfall nicht notwendig, da die depot-
führende Bank die Steuern berechnet und abführt. Ausnah-
men: Der Kapitalanleger hat ausländische Kapitalerträge oder 
er unterhält im Inland mehrere Wertpapierdepots bei unter-
schiedlichen Banken. Für ausländische Kapitaleinkünfte muss 
eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden. Bei in-
ländischen Kapitalerträgen ist eine Steuerveranlagung sinn-
voll, wenn in einem Depot Verluste aus Kapitalanlagen und 
in dem anderen Depot verlustverrechnungsfähige Gewinne 
aufgelaufen sind. Verluste aus Aktienveräußerungen dürfen 
dabei nur mit Gewinnen aus Aktienveräußerungen gegen-
gerechnet werden (§ 20 Abs. 6 Satz 4 Einkommensteuerge-
setz/EStG). Diese Verlustverrechnungsbeschränkung ist al-
lerdings umstritten (Vorlagebeschluss Bundesfinanzhof/BFH 
vom 17.11.2020 (VIII R 11/18), anhängiges Verfahren Bun-
desverfassungsgericht/BVerfG Az. 1 BvL 3/21).

Stichtag 15.12.2022
Damit Verluste aus einem Depot mit den Gewinnen aus an-
deren Kapitalanlagen nach den gesetzlichen Regelungen 
verrechnet werden können, muss sich der Kapitalanleger 
die nicht ausgeglichenen Verluste von der depotführenden 
Bank bescheinigen lassen. Banken stellen solche Verlust-
bescheinigungen auf Antrag aus. Ein solcher Antrag muss 
von Gesetzes wegen bis spätestens 15. Dezember eines 
Jahres gestellt werden. 

Freistellungsaufträge prüfen/ändern
Kapitalanleger sollten außerdem zum Jahreswechsel be-
stehende Freistellungsaufträge anpassen. Der Sparer-
Pauschbetrag erhöht sich zum 1. Januar von € 801,00 auf 
€ 1.000,00 (bei Zusammenveranlagung € 2.000,00). Der 
Sparer-Pauschbetrag kann auf mehrere Banken/Depots ver-
teilt werden. In Summe dürfen die erteilten Freistellungsbe-
träge den Sparer-Pauschbetrag nicht überschreiten. 
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und Versicherungspflichtgren-
zen in der Sozialversicherungs-
Rechengrößenverordnung  für 
2023 festgelegt. Berechnungs-
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hinaus verlängert. Die Regelung endet 
am 31.12.2022. 
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Neues Inflationsausgleichsgesetz
Kalte Progression
Der Steuergesetzgeber will 48 Millio-
nen Steuerpflichtige, darunter Arbeit-
nehmer, Selbstständige, Rentner, Un-
ternehmer usw. steuerlich entlasten. 
Dies soll durch einen Ausgleich der 
sogenannten „kalten Progression“ er-
folgen. Unter einer „kalten Progressi-
on“ versteht man die Steuermehrbe-
lastung, verursacht durch eine Nicht-
anpassung oder einer zu geringen 
Anpassung des progressiven Steu-
ertarifs an die aktuellen Inflationsra-
ten. Inflationsbedingte Lohnerhöhun-
gen werden so durch höhere Steu-
ern im Regelfall aufgefressen. So 
wäre der reale Lohnzuwachs von 5 %  
bei einer Preissteigerungsrate von 5 % 
und einer progressionsbedingten Steu-
ermehrbelastung von beispielsweise  
2 % negativ.

Höhere Freibeträge
Der vom Finanzausschuss des Bundes-
tags am 10.11.2022 geänderte Ge-
setzentwurf sieht u. a. folgende Maß-
nahmen vor:

Grundfreibetrag: Der Grundfreibetrag 
soll zum 1.1.2023 von gegenwärtig  
€ 9.984,00 auf € 10.908,00 angeho-
ben werden. Für 2024 ist eine weite-
re Anhebung auf € 11.604,00 geplant.

Tarifeckwerte: Die Tarifeckwerte sol-
len nach rechts verschoben werden. 
Der Spitzensteuersatz von 42 % soll 
2023 erst ab einem zu versteuernden 
Einkommen von € 61.972,00 statt bis-
her bei € 58.597,00 greifen. In 2024 
ist der Spitzensteuersatz nach dem Ge-
setzentwurf erst ab einem zu versteu-
ernden Einkommen von € 63.515,00 
zu zahlen. Ausgenommen von der An-
passung der Tarifeckwerte sind Ein-
kommensbezieher ab € 277.836,00 
(Reichensteuer). 

Unterhaltshöchstbeträge: Analog zur 
Erhöhung der Grundfreibeträge ist eine 
Erhöhung der Unterhaltshöchstbeträ-
ge bereits für den Veranlagungszeit-
raum 2022 vorgesehen, und zwar von 
€ 9.984,00 auf € 10.347,00. Weitere 
Anhebungen sollen automatisiert er-
folgen.

Kinderfreibetrag, Kindergeld
Der Kinderfreibetrag soll bis 2024 
schrittweise für jeden Elternteil um ins-
gesamt € 264,00 erhöht werden, bis 
er zum 1.1.2024 bei € 2.994,00 liegt. 
Auch das Kindergeld soll in 2023/2024 
erhöht werden. Ab 2023 steigt das Kin-
dergeld für das erste, zweite und dritte 
Kind auf einheitlich € 250,00. 

 
Qualifizierte Mitwir-
kungspflichten

DAC 7 Richtlinie 
Die Bundesregierung hat am 
24.8.2022 das „Gesetz zur 
Umsetzung der Richtl inie/
EU 2021/514 des Rates vom 
22.3.2021 zur Änderung der 
Richtlinie 2011/16/EU über die 
Zusammenarbeit der Verwal-
tungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Moderni-
sierung des Steuerverfahrens“ 
beschlossen. Neben diversen 
Änderungsvorschriften für das 
EU-Amtshilfegesetz verschärft 
der Gesetzentwurf insbeson-
dere die Mitwirkungspflichten 
der Steuerbürger.

Neuer § 200a 
Abgabenordnung/AO
Besonders für  Unterneh-
mer dürfte die Einführung ei-
nes neuen Sanktionssystems 
(§ 200a AO) wenig erfreulich 
sein. Dieses soll speziell bei 
Außenprüfungen Anwendung 
finden. Die Vorschrift sieht vor, 
Steuerpflichtige zur Mitwirkung 
in einem schriftlich oder elekt-
ronisch zu erteilenden Mitwir-
kungsverlangen aufzufordern, 
ohne dass dies einer Begrün-
dung bedarf (qualifiziertes Mit-
wirkungsverlangen). Wird dem 
qualifizierten Mitwirkungsver-
langen nicht oder nicht voll-
ständig entsprochen, kann die 
Finanzverwaltung ein Mitwir-
kungsverzögerungsgeld fest-
setzen.  
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Hinzuschätzung bei GmbH 
Bargeldverkehrsrechnungen
Die Vermögenszuwachsrechnung und die Geldverkehrsrech-
nung, eine Variante der Vermögenszuwachsrechnung, ist in der 
Außenprüfungspraxis die wirksamste und zuverlässigste Revisi-
onsmethode zur Widerlegung der Beweiskraft der Buchführung. 
Sie basiert auf der Tatsache, dass kein Steuerpflichtiger mehr 
Geldmittel ausgeben kann, als er offiziell an versteuerten Ein-
künften eingenommen hat. Die Stärke von Vermögenszuwachs- 
und Geldverkehrsrechnungen liegt in der Erfassung von priva-
ten Vermögensveränderungen und des privaten Verbrauchs, in 
den ja bekanntlich der Großteil aller Schwarzgelder fließt. Die 
Vermögenszuwachs- bzw. Geldverkehrsrechnung ist eine Geld-
flussrechnung. Sie stellt den betrieblichen und/oder privaten 
Geldverkehr kontomäßig als Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
dar. Den Einnahmen entsprechen dabei die verfügbaren Mittel, 
die Ausgaben werden in Form der Mittelverwendung erfasst. 
Führt eine Bargeldverkehrsrechnung zu signifikanten Unterde-
ckungsbeträgen, weil die Mittelverwendung erheblich höher ist 
als die verfügbaren Mittel, berechtigt dies den Außenprüfer zur 
Vornahme von Hinzuschätzungen. 

Bargeldverkehrsrechnung bei GmbH-Gesellschafter
In einem konkreten Fall, den das Finanzgericht/FG Münster zu 
entscheiden hatte (Urteil vom 18.5.2022, 10 K 261/17 K,U), 
führte eine Bargeldverkehrsrechnung beim Alleingesellschafter 
einer GmbH zu Höchstfehlbeträgen. Das Finanzamt ordnete die 
Fehlbeträge als Mehreinnahmen der GmbH zu und behandelte 
die Differenzen zugleich als verdeckte Gewinnausschüttungen 
an den Alleingesellschafter der GmbH.

Keine Schätzungsbefugnis
Das FG entschied jedoch, dass eine beim Gesellschafter einer 
GmbH durchgeführte Bargeldverkehrsrechnung nicht zu einer 

Schätzungsbefugnis bei der GmbH führt. Denn nach Ansicht 
der Richter kann das Finanzamt nicht einfach unterstellen, dass 
eine Kapitalgesellschaft bei ungeklärten Vermögenszuwächsen 
bei einem Gesellschafter nicht erfasste Betriebseinnahmen in 
gleicher Höhe erzielt hat. Es kann nämlich auch sein, dass der 
Gesellschafter die Einnahmen im Rahmen von Eigengeschäf-
ten erzielt hat und nicht im Namen und auf Rechnung der Ge-
sellschaft.

  Fazit
Steuerunregelmäßigkeiten bei einem GmbH-Gesellschafter dür-
fen nicht zu nachteiligen Schlüssen bei der GmbH und auch 
nicht bei den übrigen Gesellschaftern führen. Gegen dieses 
Urteil ist die Revision zugelassen. 

Lohnsteuer-Freibeträge 2022 fristgemäß beantragen 

Lohnsteuer-Freibeträge auf Antrag
Arbeitnehmer sollten zur Vermeidung eines zu hohen Lohn-
steuereinbehalts bis 30.11. prüfen, ob sie beim Finanzamt zu-
sätzliche Lohnsteuerfreibeträge in der ELStAM-Datenbank ein-
tragen lassen können. Der Arbeitgeber muss in diesen Fällen 
die Lohnsteuer inklusive der eingetragenen Freibeträge ermit-
teln. Ein entsprechender Antrag auf amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck gestellt werden und muss vom Arbeitnehmer eigen-
händig unterschrieben werden (§ 39a Abs. 2 Einkommensteu-
ergesetz/EStG).

Freibeträge 
Eintragen lassen können sich Arbeitnehmer einen Freibetrag u. 
a. für Werbungskosten, soweit diese den Arbeitnehmer-Pausch-
betrag überschreiten, für Sonderausgaben oder für außerge-
wöhnliche Belastungen. Für bestimmte Aufwendungen, wie u. a. 
für Unterhaltsleistungen oder Kinderbetreuungskosten, können 
Freibeträge nur beantragt werden, wenn die Aufwendungen  
€ 600,00 (bei Ehegatten € 1.200,00) überschreiten (§ 39a Abs 

2 EStG). Die Werbungskosten sind bei Antragstellung glaubhaft 
zu machen. Bei Folgeanträgen entfällt im Regelfall das Erforder-
nis der Glaubhaftmachung, sofern höchstens die Berücksich-
tigung eines Freibetrags aus dem Vorjahr beantragt wird und 
der Steuerpflichtige versichert, dass sich die Verhältnisse nicht 
wesentlich geändert haben.

Bereits berücksichtigte Freibeträge
Im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt werden von Amts 
wegen u. a. Kinderfreibeträge, die Pauschbeträge für behinder-
te Menschen und Hinterbliebene oder der Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende. 

Geltungsdauer
Arbeitnehmer können den Antrag auf Bildung eines Freibetrags 
für einen Zeitraum von längstens 2 Kalenderjahren beantragen. 
Eingetragene Freibeträge, die bis 30.11.2022 beantragt wer-
den, gelten so mit Wirkung ab dem 1.1.2022 und längstens bis 
31.12.2023.
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Neues Inflationsausgleichsgesetz
Kalte Progression
Der Steuergesetzgeber will 48 Millio-
nen Steuerpflichtige, darunter Arbeit-
nehmer, Selbstständige, Rentner, Un-
ternehmer usw. steuerlich entlasten. 
Dies soll durch einen Ausgleich der 
sogenannten „kalten Progression“ er-
folgen. Unter einer „kalten Progressi-
on“ versteht man die Steuermehrbe-
lastung, verursacht durch eine Nicht-
anpassung oder einer zu geringen 
Anpassung des progressiven Steu-
ertarifs an die aktuellen Inflationsra-
ten. Inflationsbedingte Lohnerhöhun-
gen werden so durch höhere Steu-
ern im Regelfall aufgefressen. So 
wäre der reale Lohnzuwachs von 5 %  
bei einer Preissteigerungsrate von 5 % 
und einer progressionsbedingten Steu-
ermehrbelastung von beispielsweise  
2 % negativ.

Höhere Freibeträge
Der vom Finanzausschuss des Bundes-
tags am 10.11.2022 geänderte Ge-
setzentwurf sieht u. a. folgende Maß-
nahmen vor:

Grundfreibetrag: Der Grundfreibetrag 
soll zum 1.1.2023 von gegenwärtig  
€ 9.984,00 auf € 10.908,00 angeho-
ben werden. Für 2024 ist eine weite-
re Anhebung auf € 11.604,00 geplant.

Tarifeckwerte: Die Tarifeckwerte sol-
len nach rechts verschoben werden. 
Der Spitzensteuersatz von 42 % soll 
2023 erst ab einem zu versteuernden 
Einkommen von € 61.972,00 statt bis-
her bei € 58.597,00 greifen. In 2024 
ist der Spitzensteuersatz nach dem Ge-
setzentwurf erst ab einem zu versteu-
ernden Einkommen von € 63.515,00 
zu zahlen. Ausgenommen von der An-
passung der Tarifeckwerte sind Ein-
kommensbezieher ab € 277.836,00 
(Reichensteuer). 

Unterhaltshöchstbeträge: Analog zur 
Erhöhung der Grundfreibeträge ist eine 
Erhöhung der Unterhaltshöchstbeträ-
ge bereits für den Veranlagungszeit-
raum 2022 vorgesehen, und zwar von 
€ 9.984,00 auf € 10.347,00. Weitere 
Anhebungen sollen automatisiert er-
folgen.

Kinderfreibetrag, Kindergeld
Der Kinderfreibetrag soll bis 2024 
schrittweise für jeden Elternteil um ins-
gesamt € 264,00 erhöht werden, bis 
er zum 1.1.2024 bei € 2.994,00 liegt. 
Auch das Kindergeld soll in 2023/2024 
erhöht werden. Ab 2023 steigt das Kin-
dergeld für das erste, zweite und dritte 
Kind auf einheitlich € 250,00. 

 
Qualifizierte Mitwir-
kungspflichten

DAC 7 Richtlinie 
Die Bundesregierung hat am 
24.8.2022 das „Gesetz zur 
Umsetzung der Richtl inie/
EU 2021/514 des Rates vom 
22.3.2021 zur Änderung der 
Richtlinie 2011/16/EU über die 
Zusammenarbeit der Verwal-
tungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Moderni-
sierung des Steuerverfahrens“ 
beschlossen. Neben diversen 
Änderungsvorschriften für das 
EU-Amtshilfegesetz verschärft 
der Gesetzentwurf insbeson-
dere die Mitwirkungspflichten 
der Steuerbürger.

Neuer § 200a 
Abgabenordnung/AO
Besonders für  Unterneh-
mer dürfte die Einführung ei-
nes neuen Sanktionssystems 
(§ 200a AO) wenig erfreulich 
sein. Dieses soll speziell bei 
Außenprüfungen Anwendung 
finden. Die Vorschrift sieht vor, 
Steuerpflichtige zur Mitwirkung 
in einem schriftlich oder elekt-
ronisch zu erteilenden Mitwir-
kungsverlangen aufzufordern, 
ohne dass dies einer Begrün-
dung bedarf (qualifiziertes Mit-
wirkungsverlangen). Wird dem 
qualifizierten Mitwirkungsver-
langen nicht oder nicht voll-
ständig entsprochen, kann die 
Finanzverwaltung ein Mitwir-
kungsverzögerungsgeld fest-
setzen.  
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Hinzuschätzung bei GmbH 
Bargeldverkehrsrechnungen
Die Vermögenszuwachsrechnung und die Geldverkehrsrech-
nung, eine Variante der Vermögenszuwachsrechnung, ist in der 
Außenprüfungspraxis die wirksamste und zuverlässigste Revisi-
onsmethode zur Widerlegung der Beweiskraft der Buchführung. 
Sie basiert auf der Tatsache, dass kein Steuerpflichtiger mehr 
Geldmittel ausgeben kann, als er offiziell an versteuerten Ein-
künften eingenommen hat. Die Stärke von Vermögenszuwachs- 
und Geldverkehrsrechnungen liegt in der Erfassung von priva-
ten Vermögensveränderungen und des privaten Verbrauchs, in 
den ja bekanntlich der Großteil aller Schwarzgelder fließt. Die 
Vermögenszuwachs- bzw. Geldverkehrsrechnung ist eine Geld-
flussrechnung. Sie stellt den betrieblichen und/oder privaten 
Geldverkehr kontomäßig als Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
dar. Den Einnahmen entsprechen dabei die verfügbaren Mittel, 
die Ausgaben werden in Form der Mittelverwendung erfasst. 
Führt eine Bargeldverkehrsrechnung zu signifikanten Unterde-
ckungsbeträgen, weil die Mittelverwendung erheblich höher ist 
als die verfügbaren Mittel, berechtigt dies den Außenprüfer zur 
Vornahme von Hinzuschätzungen. 

Bargeldverkehrsrechnung bei GmbH-Gesellschafter
In einem konkreten Fall, den das Finanzgericht/FG Münster zu 
entscheiden hatte (Urteil vom 18.5.2022, 10 K 261/17 K,U), 
führte eine Bargeldverkehrsrechnung beim Alleingesellschafter 
einer GmbH zu Höchstfehlbeträgen. Das Finanzamt ordnete die 
Fehlbeträge als Mehreinnahmen der GmbH zu und behandelte 
die Differenzen zugleich als verdeckte Gewinnausschüttungen 
an den Alleingesellschafter der GmbH.

Keine Schätzungsbefugnis
Das FG entschied jedoch, dass eine beim Gesellschafter einer 
GmbH durchgeführte Bargeldverkehrsrechnung nicht zu einer 

Schätzungsbefugnis bei der GmbH führt. Denn nach Ansicht 
der Richter kann das Finanzamt nicht einfach unterstellen, dass 
eine Kapitalgesellschaft bei ungeklärten Vermögenszuwächsen 
bei einem Gesellschafter nicht erfasste Betriebseinnahmen in 
gleicher Höhe erzielt hat. Es kann nämlich auch sein, dass der 
Gesellschafter die Einnahmen im Rahmen von Eigengeschäf-
ten erzielt hat und nicht im Namen und auf Rechnung der Ge-
sellschaft.

  Fazit
Steuerunregelmäßigkeiten bei einem GmbH-Gesellschafter dür-
fen nicht zu nachteiligen Schlüssen bei der GmbH und auch 
nicht bei den übrigen Gesellschaftern führen. Gegen dieses 
Urteil ist die Revision zugelassen. 

Lohnsteuer-Freibeträge 2022 fristgemäß beantragen 

Lohnsteuer-Freibeträge auf Antrag
Arbeitnehmer sollten zur Vermeidung eines zu hohen Lohn-
steuereinbehalts bis 30.11. prüfen, ob sie beim Finanzamt zu-
sätzliche Lohnsteuerfreibeträge in der ELStAM-Datenbank ein-
tragen lassen können. Der Arbeitgeber muss in diesen Fällen 
die Lohnsteuer inklusive der eingetragenen Freibeträge ermit-
teln. Ein entsprechender Antrag auf amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck gestellt werden und muss vom Arbeitnehmer eigen-
händig unterschrieben werden (§ 39a Abs. 2 Einkommensteu-
ergesetz/EStG).

Freibeträge 
Eintragen lassen können sich Arbeitnehmer einen Freibetrag u. 
a. für Werbungskosten, soweit diese den Arbeitnehmer-Pausch-
betrag überschreiten, für Sonderausgaben oder für außerge-
wöhnliche Belastungen. Für bestimmte Aufwendungen, wie u. a. 
für Unterhaltsleistungen oder Kinderbetreuungskosten, können 
Freibeträge nur beantragt werden, wenn die Aufwendungen  
€ 600,00 (bei Ehegatten € 1.200,00) überschreiten (§ 39a Abs 

2 EStG). Die Werbungskosten sind bei Antragstellung glaubhaft 
zu machen. Bei Folgeanträgen entfällt im Regelfall das Erforder-
nis der Glaubhaftmachung, sofern höchstens die Berücksich-
tigung eines Freibetrags aus dem Vorjahr beantragt wird und 
der Steuerpflichtige versichert, dass sich die Verhältnisse nicht 
wesentlich geändert haben.

Bereits berücksichtigte Freibeträge
Im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt werden von Amts 
wegen u. a. Kinderfreibeträge, die Pauschbeträge für behinder-
te Menschen und Hinterbliebene oder der Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende. 

Geltungsdauer
Arbeitnehmer können den Antrag auf Bildung eines Freibetrags 
für einen Zeitraum von längstens 2 Kalenderjahren beantragen. 
Eingetragene Freibeträge, die bis 30.11.2022 beantragt wer-
den, gelten so mit Wirkung ab dem 1.1.2022 und längstens bis 
31.12.2023.
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Welche Forderungen zum Jahres-
wechsel verjähren 
Regelmäßige Verjährungsfrist
Die regelmäßige Verjährungsfrist, unter die im Regelfall alle Forderungen aus Kauf- 
und Werkverträgen fallen, beträgt drei Jahre (§ 195 Bürgerliches Gesetzbuch/BGB). 
Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist. Der Anspruch ist entstanden, wenn die Leistungen vollständig erbracht 
worden sind. Auf das Datum der Rechnungsstellung kommt es nicht an. 

Forderungen aus 2019 sichern
Zum Jahreswechsel verjähren Forderungen aus dem Jahr 2019. Die Versendung 
von Mahnungen zum Jahreswechsel ändern an der Verjährung nichts. Verhindert 
werden kann der Verjährungsablauf nur durch den Antrag auf ein gerichtliches 
Mahnverfahren, sofern der Antrag vollständig und der Mahnbescheid noch bis 
31.12.2022 dem Schuldner zugestellt wird (§ 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Leistet der 
Schuldner vor Jahresende wenigstens eine Ratenzahlung, wird die Verjährungsfrist 
unterbrochen und beginnt ab dem Tag der Zahlung erneut für drei Jahre zu laufen 
(Neubeginn der Verjährung § 212 Abs. 1 BGB). 

Elektroauto-Umweltbonus 
2023/2024 
Förderung im Detail 
Der Bund fördert in 2023 ausschließlich die Anschaffung von reinen Elektro- 
und Brennstoffzellenfahrzeugen mit einer Umweltprämie zwischen € 3.000,00 
und € 4.500,00. Die Prämienhöhe hängt vom Nettolistenpreis (NLP) ab. Bei ei-
nem NLP bis zu € 40.000,00 beträgt der Umweltbonus € 4.500,00. Für Fahr-
zeuge mit einem NLP von mehr als € 40.000,00 bis zu € 65.000,00 reduziert 
sich die Förderung auf € 3.000,00. Ab dem 1.9.2023 erhalten nur noch Privat-
personen den Umweltbonus. Für Plug-in-Hybridfahrzeuge wird die Förderung 
zum 31.12.2022 eingestellt. 

Förderung ab 2024
Ab 2024 werden nur noch Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge mit einem Net-
tolistenpreis von bis zu € 40.000,00 mit einem Umweltbonus von € 3.000,00 ge-
fördert. Für höherpreisige Fahrzeuge gibt es keine Förderung mehr. Anspruch auf 
den Umweltbonus haben nur Privatpersonen.  

Zahlungstermine

Januar 2023

10. Umsatzsteuer mtl. für Dezember bzw. 
November mit Dauerfristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag). 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und  
Kirchenlohnsteuer für Dezember

13. Ablauf der Zahlungsschonfrist für  
Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchenlohn-
steuer sowie Solidaritätszuschlag.

25. Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge Januar 
(Abgabe des Beitragsnachweises)

27. Sozialversicherungsbeiträge Januar 
(Zahlung)

Februar 2023

10. Umsatzsteuer mtl. für Januar bzw.  
Dezember mit Dauerfristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag). 
Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag und 
Kirchenlohnsteuer für Januar

13. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Um-
satzsteuer, Lohn- und Kirchenlohnsteuer 
sowie Solidaritätszuschlag

15. Gewerbesteuer-Vorauszahlung, Grund-
steuer (vierteljährliche Fälligkeit)

*20. Ablauf der Zahlungsschonfrist für  
Gewerbesteuer, Grundsteuer

22. Sozialversicherungsbeiträge Februar 
(Abgabe des Beitragsnachweises)

24. Sozialversicherungsbeiträge Februar 
(Fälligkeit)

*27. Zusammenfassende Meldung

März 2023

10. Umsatzsteuer mtl. für Februar bzw. 
Januar mit Dauerfristverlängerung bei 
Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag).
Lohnsteuer und Kirchenlohnsteuer für 
Februar
Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Körperschaftsteuer sowie der jeweilige 
Solidaritätszuschlag 

13. Ablauf der Zahlungsschonfrist für  
Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchenlohn-
steuer, Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer sowie Solidaritätszuschlag

25. Sozialversicherungsbeiträge März 
(Abgabe des Beitragsnachweises)

*27. Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge März 
(Abgabe des Beitragsnachweises)

29. Sozialversicherungsbeiträge März  
(Fälligkeit)

*  Feiertagsbedingte Verschiebung des Termins auf 
diesen Tag (§ 108 Abs 3 AO) 

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck  
gelten erst drei Tage nach Eingang als geleistet.
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